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und die Sache zur erneuten Verhandlung an das Bezirksgericht 
zurückzuverweisen.

Prozeßrecht

ln den letzten Monaten haben Angeklagte in mehreren Strafverfah
ren bei den Gerichten die Ablehnung des Richters wegen Besorgnis 
der Befangenheit geltend gemacht. Wir veröffentlichen nachstehend 
dazu zwei Beschlüsse, in denen die Kreisgerichte zu unterschiedli
chen Entscheidungen über diese Anträge gelangt sind.

§ 159 StPO.

Zu den Voraussetzungen für die Ablehnung eines Richters 
wegen Besorgnis der Befangenheit (hier: im Strafverfahren 
wegen Wahlfälschung bejaht).
KrG Potsdam-Stadt, Beschluß vom 18. Juni 1990 - 32 S 26/90.

Mit der Anklage wird den Angeklagten S., N., H. und B. vorgeworfen, 
gemeinschaftlich handelnd Wahlfälschung begangen zu haben. In der 
Hauptverhandlung lehnten die Angeklagten den Vorsitzenden, Richter
W., wegen ihrer Besorgnis der Befangenheit des Richters ab.

In der Begründung dazu trugen sie vor, daß bei dem Nachweis der 
Wahlfälschung die Legitimation der Stadtverordnetenversammlung 
und damit auch die Gültigkeit der Richterwahl in Frage gestellt wurde.

Damit wären die persönlichen Interessen des Vorsitzenden Richters 
in erheblicher Weise berührt. Es sei zu befürchten, daß der Rich
ter dieses politisch brisante Strafverfahren mißbrauchen könne, um 
sich zu profilieren bzw. sich der herrschenden Meinung genehm zu 
machen. Damit sei eine unbefangene Verfahrensdurchführung nicht 
gewährleistet.

Der Staatsanwalt des Kreises hat in seiner Stellungnahme dazu 
ausgeführt, daß eine derartige Besorgnis aus den vorgetragenen Grün
den nicht hergeleitet werden könne. Dabei hat er darauf hingewiesen, 
daß eine Ungültigkeitserklärung zu den Kommunalwahlen nicht vor
liege. Die strafrechtliche Wertung des angeklagten Verhaltens würde 
in keiner Weise eine Aufhebung der Legitimation bedeuten.

Der Vorsitzende, Richter W., hat in seiner persönlichen Stellung
nahme die Ablehnungsgründe für sich nicht anerkannt. Insbesondere 
verwies er darauf, daß keine Entscheidung getroffen worden sei, die 
ihn aus seinem Amt und damit seiner Verantwortung als Richter 
genommen habe.

Der Ablehnung des Richters durch die Angeklagten war im Ergeb
nis der Prüfung der Sache stattzugeben.

Aus der Begründung:

Zunächst war festzustellen, daß die Behauptung der Profilierungs
sucht des Richters bzw. der Annahme, der Richter könne sich mit 
seiner Entscheidung der herrschenden politischen Meinung genehm 
machen wollen, nicht berechtigt ist. Eine solche spekulative Unter
stellung ist durch nichts begründet. Insofern ist der Richter nicht als 
persönlich befangen anzusehen. Es muß aber ausgeschlossen sein, 
daß bei den Ablehnungsberechtigten oder in der Öffentlichkeit 
begründet der Anschein einer Voreingenommenheit des Richters 
entsteht. Dies kann in dem vorliegenden Verfahren nicht mit der 
notwendigen Konsequenz angenommen werden.

Mit der Anklage wird den Angeklagten vorgeworfen, die Ergeb
nisse zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung Potsdam vom 7. 
Mai 1989 gefälscht zu haben. Sollte sich im Ergebnis des Straf
verfahrens dieser Vorwurf als begründet erweisen, könnte damit 
deren Legitimität in Frage gestellt werden, ebenso die von dieser 
Stadtverordnetenversammlung gemäß § 46 GVG erfolgte Wahl der 
Richter des Kreisgerichts Potsdam-Stadt.

Es muß jedoch darauf verwiesen werden, daß der Nachweis der 
Wahlfälschung nicht zwangsläufig zur Feststellung der Nichtigkeit 
der Wahl und damit der durch die Stadtverordnetenversammlung 
gefaßten Beschlüsse führen muß. Dies bedürfte einer gesonderten 
verwaltungsrechtlichen Entscheidung, die bisher nicht getroffen 
wurde. Somit kann dieser Einwand die Legitimation des Vorsit
zenden Richters nicht grundsätzlich in Frage stellen.

Wegen der Besonderheit des Verfahrensgegenstandes ist unab
hängig davon anzuerkennen, daß für die Angeklagten oder die Öf
fentlichkeit der Anschein der Befangenheit des Richters entstehen 
kann.

Aus diesen Gründen war dem Antrag stattzugeben.

§ 159 StPO.

Zu den Voraussetzungen für die Ablehnung eines Richters 
wegen Besorgnis der Befangenheit (hier: im Strafverfahren 
wegen Wahlfälschung verneint).
KrG Leipzig-Stadt, Beschluß vom 19. Juni 1990 - 33 S 122/90.

In der Hauptverhandlung gegen Sch., Dr. S.und P. wegen Wahl
fälschung haben die Angeklagten übereinstimmend erklärt, daß sie 
gemäß § 159 StPO den Vorsitzenden Richter wegen Befangenheit 
ablehnen, weil die Kommunalwahl vom 7. Mai 1989 ungültig ist und 
dem Richter damit die Legitimation fehle.

Das Kreisgericht hat diesen Antrag der Angeklagten als unbegrün
det abgewiesen.

Aus der Begründung:

Eine Besorgnis der Befangenheit liegt vor, wenn Tatsachen vorge
bracht werden, die den Schluß rechtfertigen, daß ein Richter vor
eingenommen verhandeln und entscheiden könnte. Befangenheit ist 
eine auf persönlichen Empfindungen beruhende einseitige Einstel
lung eines Richters zur Strafsache, die ihn unfähig machen kann, 
bei ihrer Verhandlung und Entscheidung Objektivität zu wahren 
(vgl. StPO-Kommentar, 3. Auf!., Berlin 1989, Anm. 1.1. zu § 159 
[S. 206]). Demzufolge bezieht sich die Besorgnis der Befangenheit 
immer auf die Einstellung des mit der Sache befaßten Richters 
zu dieser konkreten Sache und kann sich nicht auf allgemeine 
gesellschaftliche Verhältnisse beziehen.

Tatsachen, die auf eine voreingenommene Einstellung des ab
gelehnten Richters zur vorliegenden Strafsache schließen lassen, 
wurden nicht vorgebracht. Die vorgetragenen Bedenken der An
geklagten über eine nicht ordnungsgemäße Wahl des abgelehnten 
Richters lassen ggf. die mit einer Berufung vorzutragende Rüge 
der nicht ordnungsgemäßen Besetzung des Gerichts gemäß § 300 
Ziff. 1 StPO zu. Es sei in diesem Zusammenhang jedoch dar
auf hingewiesen, daß das am 18. 3.1990 frei gewählte Parlament 
der DDR in seiner Tagung am 8. 6.1990 die Legislaturperiode 
der Richter ausdrücklich verlängert hat, nachdem es zuvor eine 
derartige Entscheidung für die Schöffen getroffen hatte. Diese 
Entscheidung der Volkskammer betrachtet die Strafkammer als 
ausdrückliche Legitimation für die Richter und Schöffen für ihre 
Tätigkeit ab dem 8.5. 1989.

Entscheidungen aus der BRD

§ 138 StPO.

Zur Ausübung der Verteidigertätigkeit eines in der DDR zu
gelassenen Rechtsanwalts in einem in der Bundesrepublik ge
führten Ermittlungsverfahrens.
BGH, Ermittlungsrichter, Beschluß vom 20.7. 1990 - I BGs 
200/90.

Die Beschuldigte, der Mord, versuchter Mord u.a. zur Last gelegt 
wird, wurde am 6. 6. 1990 in Berlin (Ost) festgenommen und am 5. 7. 
1990 in die BRD überstellt. Der Ermittlungsrichter des Bundesge
richtshofs hat Rechtsanwalt S. aus Berlin (Ost), den die Beschuldigte 
noch während ihrer Inhaftierung in der DDR zu ihrem Verteidiger 
bestellt hatte, die Erlaubnis zu einem unüberwachten Verteidigerge
spräch erteilt. Dagegen wendet sich der Generalbundesanwalt mit dem 
Hinweis, die in der DDR zugelassenen Rechtsanwälte könnten in 
der BRD nur unter den Voraussetzungen des § 138 Abs. 2 StPO zu 
Verteidigern gewählt und hier tätig werden.

Inzwischen hat die Beschuldigte auch einen in der Bundesrepublik 
zugelassenen Rechtsanwalt zu ihrem Verteidiger bestellt.


